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1 VORHABENSPEZIFISCHE BESCHREIBUNG, PLANUNGSVORGABEN UND UN-
TERSUCHUNGSGEGENSTAND 

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG plant die Neuerrichtung eines Windparks in Aitrach 
im Landkreis Ravensburg. Der geplante Windpark besteht aus zwei Windenergieanlagen WEA 1 
und WEA 2 und befindet sich innerhalb eines Waldgebietes ca. 3 km nördlich von Aitrach. 

Die CDM Smith SE wurde mit der Erstellung eines Bodenschutzkonzepts inkl. bodenkundlicher 
Grundlagenerfassung für die geplante Maßnahme beauftragt. 

Der vorliegende Bericht beinhaltet eine Beurteilung der im Untersuchungsbereich der beiden 
WEA vorherrschenden Bodenverhältnisse gemäß den in [U2] beschriebenen Anforderungen im 
Hinblick auf die geplante Baumaßnahme. 

Grundlage für die vorliegende Bewertung bilden die in Anlage 3 enthaltenen und in Kapitel 0 be-
schriebenen, bodenkundlichen Aufnahmen mit dem Handbohrstock (Pürckhauersondierungen) 
sowie Angaben aus frei zugänglichen Datenbanken und Kartenwerken des Landesamtes für Ge-
ologie, Rohstoffe und Bergbau, Baden-Württemberg [U8]. Diese ermittelten Grundlagendaten 
werden in Kapitel 4.2 vorgestellt und in Kapitel 4.3 in Hinsicht auf die beschriebenen Wirkorte/-
bereiche bewertet. 

Als Ergebnis werden in Kapitel 5 allgemeine und projektbezogene Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen zum Bodenschutz für die Bauausführung aufgeführt. 

Die geplanten Baufelder, bauzeitlichen Einrichtungsflächen und die Zuwegungen werden aktuell 
forstwirtschaftlich genutzt. Die temporär genutzten BE-Flächen (u.a. Lager- und Montageflä-
chen) und Teile der Zuwegungen sollen im Anschluss an die Errichtung der WEA wieder der 
forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.  

Da die Zuwegungen außerhalb der bestehenden Forstwege zum Zeitpunkt der Geländearbeiten 
noch nicht abschließend feststehen, ist die bodenschutzrechtliche Betrachtung der Zuwegungs-
flächen nicht Gegenstand dieses Bodenschutzkonzeptes.  
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Nach [U13] sind folgende Teilflächenstrukturen pro WEA geplant: 

 

Abbildung 1.1 Flächen und Zuwegungen aus [U13] 
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Die Teilflächenstrukturen wurden auf Grundlage der digital zur Verfügung gestellten Planungs-
daten [U13] der zwei WEA überschlägig ermittelt und in Tabelle 1.1 in gerundeter Form aufbe-
reitet. 

Tabelle 1.1 Flächenstruktur der Kranstellflächen und Zuwegungen 

Teilfläche 
Flächenanteil 
für eine WEA 

[m²] 

Gesamtflächenanteil 
für alle WEA 

[m²] 

Arbeitsbereich Gesamtfläche ca. 9.700 ca. 19.400 

davon dauerhaft gerodet / dauerhaft befestigt ca. 3.000 ca. 6.000 

davon dauerhaft gerodet / temporär befestigt  ca. 1.600 ca. 3.200 

davon temporär gerodet / unbefestigt ca. 900 ca. 1.800 

davon temporär gerodet / temporär befestigt ca. 4.200 ca. 8.400 

 

In der Anlage 2.1 werden die im Bereich der geplanten Flächenbauwerke vorkommenden Ein-
heiten der Bodenkarte von Baden-Württemberg [U8] dargestellt. Die in der Kartengrundlage dar-
gestellten, flächenhaft abgegrenzten und zusammengefassten Bodeneinheiten verdeutlichen 
Böden mit einem vergleichbaren Substrataufbau und einer ähnlichen Entwicklung. 

Da aufgrund des Maßstabes der Bodenkarte im Bereich der geplanten Eingriffsflächen die Bo-
deneigenschaften kleinräumig abweichen können, wurden die gemäß Bodenkarte zu erwarten-
den Böden mit den im Rahmen der Pürckhauer-Sondierungen tatsächlich angetroffenen Boden-
verhältnissen abgeglichen und bodenkundlich dokumentiert (Anlage 3). 

Im Untersuchungsgebiet sind gemäß [U8] Parabraunerde, Braunerde und Pseudogley aus 
lösslehmreichen Fließerden und Lösslehm, teilweise über verwittertem Deckenschottermaterial 
zu erwarten. 
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2 UNTERLAGEN 

[U1] AG Boden – Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Boden (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung, 
5. Auflage. Hrsg. von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe  
in Zusammenarbeit mit des Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik 
Deutschland, Hannover, in Kommission:  
E. Schweizerbart`sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 

[U2] DIN 19639 (2019): Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. 
Deutsches Institut für Normung e.V., Normenausschuss Wasserwesen, Berlin 

[U3] DIN 4220 (2020): Bodenkundliche Standortbeurteilung – Kennzeichnung, Klassifizie-
rung und Ableitung von Bodenkennwerten 

[U4] DIN 18915 (2018): Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten.  
Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin 

[U5] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17.03.1998, zuletzt geändert 
am 25.02.2021 (BGBI. I S. 306) 

[U6] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999,  
Novellierung im Zuge der Mantelverordnung, Artikel 2, 16.07.2021 

[U7] Bundesverband Boden: BVB-Merkblatt Band 2, Bodenkundliche Baubegleitung BBB, 
Leitfaden für die Praxis 

[U8] Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) Baden-Württemberg,  
Regierungspräsidium Freiburg: Kartenviewer: Bodenkunde und Geologie,  
abgerufen am 14.02.2024 

[U9] Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004,  
zuletzt geändert am 31.12.2020, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

[U10] Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: Boden,  
Böden, Bodenschutz (Broschüre), März 2015 

[U11] Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg:  
Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Arbeitshilfe), 
Bodenschutz 24, 2012 

[U12] Scheffer/ Schachtschabel: Lehrbuch der Bodenkunde, 15. Auflage, 2002 
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[U13] EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Windpark Aitrach, Lagepläne, Übersichtsplan, 
Maßstab 1:2000 und Detailplan WEA1/WEA2, Maßstab 1:500 vom 18. Oktober 2023; 
sowie zugehörige Grundlagendaten im dwg-Format  

[U14] Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg: Daten- und Kartendienst,  
abgerufen am 14.02.2024 

 

3 AUSWIRKUNGEN 

3.1 Wirkfaktoren 

Im Rahmen der Errichtung der Windkraftanlagen in Aitrach kann es unter Berücksichtigung der 
DIN 19639 [U2] zu folgenden, durch die Bauaktivtäten zu erwartenden Beeinträchtigungen der 
Böden (Wirkfaktoren) kommen: 

· Befestigte Flächen: Verlust aller natürlichen Bodenfunktionen 

Im Zuge der Bauaktivitäten sind neben den Fundamenten der Windenergieanlagen wei-
tere temporäre und dauerhaft befestigte Verkehrsflächen im Bereich der Kranstellflächen 
und Zuwegungen vorgesehen. Abhängig von der angetroffenen Untergrundsituation sind 
in den hier vorherrschenden nicht oder gering tragfähigen Böden Maßnahmen zur Erhö-
hung der Tragfähigkeiten notwendig, die durch Einbringen von geeignetem verdichtba-
rem Material realisiert werden können. 

Als Wirkung der dauerhaften Befestigung auf den unterlagernden Boden ist die Beein-
flussung der Versickerungsfähigkeit des Bodens und somit die oberflächliche Abflusssitu-
ation zu nennen, die z.B. bei Starkregenereignissen zu Überflutungen führen können, da 
die Vorfluter die Wassermengen nicht aufnehmen können. Durch eine oberflächliche Be-
festigung wird vor allem die natürliche Bodenfruchtbarkeit (Bodenfauna) deutlich beein-
trächtigt. Weiterhin fallen dauerhaft befestigte Flächen als Standort für Pflanzen in der 
Funktion als Wasserverdunster und / oder Schattenspender aus.  

Nach dem Rückbau der befestigten Verkehrsflächen ist neben dem Kostenfaktor auch 
der Zustand einer Störung der natürlichen Struktur des Bodens durch den Verbleib von 
Fremdstoffen (wie mineralische Schotter, Beton, Asphalt, Kunststoffe) und von potenziell 
eingebrachten Schadstoffen zu berücksichtigen. 

· Verdichtungen, Gefügestörungen: Vernässungen und Beeinträchtigungen der Durch-
wurzelbarkeit und der natürlichen Bodenfunktionen 

Die mechanische Belastung des Bodens, die im Zuge von Baumaßnahmen auf den Bo-
den einwirken, kann Verdichtungen bzw. Gefügeschäden im Boden zur Folge haben, die 
bis in den Unterboden reichen und die natürliche Funktionsfähigkeit (z.B. Sickerfähigkeit 
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und Wasserrückhaltevermögen und damit auch das Filter- und Puffervermögen) sowie 
die Folgenutzung des Bodens nachhaltig einschränken.  

Abhängig von der Intensität der Einwirkungen können auch weitere natürliche Boden-
funktionen betroffen sein. 

Die Verdichtungsgefährdung eines Standortes ist abhängig von der Bodenart und dem 
Vernässungsgrad. Die Wirkung geht hier von der Befahrung mit schwerem Gerät aus, 
die je nach Bodenart und Konsistenz unterschiedlich schädigend wirken kann. Bei fein-
körnigen Bodenarten führen Druckbelastungen bei nicht vollständig trockenen Böden 
sehr viel schneller zu schadhaften Verdichtungen im Gefüge als bei sandigeren Bodenar-
ten, die aufgrund der Körnung verdichtungsunempfindlicher sind.  

· Vermischungen der ursprünglichen Bodenschichten in der durchwurzelbaren Boden-
schicht: Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen 

Eine Vermischung der Ober- und Unterbodenhorizonte kann zu einer Verminderung der 
natürlichen Bodenfunktionen des Oberbodens und der gesamten durchwurzelbaren Bo-
denschicht führen. 

· Bodenerosion 

Im Zuge der Bauaktivitäten kann es gegebenenfalls zu Veränderungen der Bodengestalt 
und der Nutzung kommen, sodass z.B. schützende Vegetationsdecken entfernt wurden 
und der Boden exponiert den Einflüssen von Wasser und Wind ausgesetzt ist.  

· Schutzwürdigkeit des Bodens 

Im Zuge des Aushubs verlieren die betroffenen Böden ihre Eigenart; dieses ist gerade 
bei schützenswerten Böden mit Archivfunktionen bedeutsam. 

 

3.2 Wirkflächen/-orte/-bereiche im Baufeld 

Die in Kapitel 3.1 erläuterten Wirkfaktoren werden nachstehend den für die Baumaßnahme spe-
zifischen Wirkflächen /-orte / -bereichen im Baufeld zugeordnet.  

Die im Rahmen der Errichtung der Windenergieanlagen benötigte Baubedarfsfläche wird ge-
mäß den Angaben des Vorhabenträgers als Arbeitsbereich mit einer Fläche von rd. 19.400 m²  
je Windenergieanlagen angegeben. Diese Baubedarfsfläche gliedert sich in dauerhaft befestigte, 
temporär befestigte und temporär in Anspruch genommene Flächen. 
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· Temporär in Anspruch genommene Flächen 

Im Zuge der geplanten Errichtung der Windenergieanlagen ist durch die Bautätigkeiten über 
den gesamten Arbeitsbereich hinweg grundsätzlich von einem potenziellen Einfluss bei Be-
lastungen zum Beispiel durch Befahrung ohne zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich einer 
schadhaften Bodenverdichtung auszugehen.  

In den Bereichen der temporär in Anspruch genommenen Flächen kann eine Vermischung 
von Materialien stattfinden. Durch die Aushubtätigkeiten wird die Nutzung und Gestalt der 
Bodenfläche verändert, sodass z.B. im Falle einer Entfernung der Vegetationsdecke der Bo-
den für eine Wind- oder Wassererosion exponiert sein kann.  

· Temporär befestige Flächen 

In den Bereichen der temporär befestigten Flächen ist von einer zeitweisen Befestigung der 
Flächen auszugehen.  

Der potenzielle Einfluss durch schadhafte Bodenverdichtung z.B. durch Befahren wird durch 
eine fachgerechte, temporäre Befestigung verringert. Jedoch kann durch das Aufbringen ei-
ner ungebundenen (verdichteten) Tragschicht oder mobilen Fahrstraße aus Lastverteilungs-
platten u.a. das Gefüge des Bodens beeinträchtigt werden und die Eigenart verloren gehen. 
Eine Vermischung von Materialien im Zuge der Bautätigkeiten z.B. bei der Befestigung der 
Flächen oder bei Aushubarbeiten für das Fundament ist möglich. Gleichfalls ist nach Entfer-
nung der Vegetationsdecke die Erosionsgefährdung durch Wasser und Wind erhöht.  

· Dauerhaft befestigte Flächen 

Zu Wartungszwecken muss die Windenergieanlage dauerhaft auch mit Fahrzeugen erreich-
bar sein. Hierfür sind neben den temporär befestigten Flächen auch dauerhaft befestigte Zu-
fahrtsbereiche und Stellflächen gemäß den Anforderungen des Regelbetriebes vorgesehen. 
In diesen Bereichen sowie im Bereich der errichteten Fundamente gehen die Bodenfunktio-
nen vollständig verloren und der Boden verliert seine Eigenart.  

· Weitere bauzeitliche Nutzflächen 

Unter dem Begriff „bauzeitliche Nutzfläche“ werden alle Mietenlager und Baustelleneinrich-
tungsflächen (BE-Flächen) z.B. für die Nutzung als Materiallager, als Baumaschinenpark-
platz, als Betankungsstelle, als Fläche für Büro- und Sanitärcontainer etc. zusammenge-
fasst. Sofern diese Flächen außerhalb des Arbeitsbereiches gemäß [U13] liegen, sind sie 
gemäß Auftragsumfang nicht Bestandteil dieses Konzepts. 

Im Bereich der bauzeitlichen Nutzflächen sind ausreichend Mietenlagerflächen für die Zwi-
schenlagerung des Oberbodens sowie für den Fundamentaushub/ Unterboden vorzusehen. 
Eine Vermischung von Materialien ist zwingend zu vermeiden; auf eine lückenlose Doku-
mentation der Mietenanlagen (auch bei extern angelieferten Materialien) ist gleichfalls zwin-
gend zu achten und die avisierten Lagerflächen im Ausführungsplan zu berücksichtigen. 
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In den unterschiedlichen Bereichen der bauzeitlichen Nutzflächen ist gleichfalls von einem 
potenziellen Einfluss der Bauaktivitäten durch Baustellenverkehr und / oder Baumaschinen 
hinsichtlich einer schadhaften Bodenverdichtung ohne Maßnahmen bei ungünstigen Witte-
rungsbedingungen auszugehen.  

Die Hinweise zu Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für die Arbeitsbereiche sind im 
Kapitel 5 für die entsprechenden spezifischen Wirkorte dargelegt. 

Nachfolgend werden zusammenfassend den unterschiedlichen Teilflächen der Baubedarfsfläche 
Wirkintensitäten und Wirkfaktoren unter der Voraussetzung von hier vorliegenden Forstflächen 
zugeordnet: 

Temporär in Anspruch genommene Flächen: Intensität: gering; Faktoren: Vermischung, Ero-
sion 

Temporär befestigte Flächen: Intensität: mittel; Faktoren: Verminderung der Durchlässigkeit, 
Verdichtung, Vermischung 

Dauerhaft befestigte Flächen: Intensität: sehr hoch; Faktoren: Verminderung der Durchlässig-
keit, Verlust der Bodenfunktionen und der Eigenart des Bodens 

Weitere bauzeitliche Nutzflächen - Bodenmieten: Intensität: gering; Faktoren: Vermischung 

Weitere bauzeitliche Nutzflächen - BE-Flächen: Intensität: mittel; Faktoren: Verdichtung, Ver-
mischung, Verminderung der Durchlässigkeit, Erosion 

Die Hinweise zu Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für die Bauausführung und die bau-
zeitlichen Nutzflächen sind in Kapitel 5 für die entsprechenden spezifischen Wirkorte dargelegt. 
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4 BODENBEZOGENE DATENERFASSUNG UND BEWERTUNG 

4.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Belange des Bodenschutzes bei Baumaßnahmen werden im Wesentlichen durch das Bun-
des-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) [U5], die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) und deren im Zuge der Mantelverordnung ab 01.08.2023 in Kraft tretende Neufas-
sung [U6] sowie das Landesbodenschutz- und Altlastengesetz Baden-Württemberg [U9] be-
stimmt. Gemäß § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens zu sichern und wiederherzustel-
len, wobei Beeinträchtigungen der Böden und ihrer natürlichen Funktionen sowie ihrer Archiv-
funktionen vorrangig zu vermeiden sind und im Fall unvermeidbarer Beeinträchtigungen die Bo-
denfunktionen wiederherzustellen sind. 

Für den vorsorgenden Bodenschutz sind Bewertungen der natürlichen Funktion und der Archiv-
funktionen des Bodens relevant, die, anders als die Nutzungsfunktion der Böden, besondere 
Werte im Naturhaushalt darstellen. 

 

4.2 Verwendete Datensätze zur bodenbezogenen Erfassung 

Im Zuge der Erstellung des vorliegenden Bodenschutzkonzeptes wurden für die Erfassung und 
Bewertung des bodenkundlichen Ausgangszustandes Pürckhauersondierungen, Feld- und La-
borversuche durchgeführt sowie u.a. die bodenkundlichen und geologischen Kartenwerke aus-
gewertet. Auf dieser Grundlage erfolgt die Festlegung projektspezifischer Schutzmaßnahmen. 
Die hierzu verwendeten Datensätze und Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben. 

Zur Erfassung und Bewertung der Böden wurden gemäß [U2] für die beiden Flächenbauwerke 
(Arbeitsbereich ohne später dauerhaft befestigte Fläche) insgesamt fünf Pürckhauer-Sondierun-
gen (WEA1-PS1, WEA1-PS2, WEA2-PS1, WEA2-PS2 und WEA2-PS3) bis max. 0,85 m unter 
GOK durchgeführt und bodenkundlich angesprochen.  

Bei der Ausführung war auf Grund von mit der Tiefe zunehmendem Skelettanteilen im Übergang 
zum Ausgangssubstrat (C-Horizont) ab ca. 0,65 bis 0,85 m unter GOK kein weiterer Rammfort-
schritt mit dem Handbohrstock möglich.  

Der Schichtenaufbau wurde entsprechend der bodenkundlichen Kartieranleitung KA5 [U1] und 
unter Berücksichtigung des Mindestumfangs aus DIN 19639 [U2] angesprochen und dokumen-
tiert. Die bodenkundlichen Ansprachen sind der Anlage 3.1 und die Fotodokumentation der An-
lage 3.2 zu entnehmen.  
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Nachfolgend wird ein weiterführender Überblick zur bodenkundlichen Situation auf Basis der Bo-
denkundlichen Karten und unter Berücksichtigung der Geologischen Karte aus dem öffentlich 
zugänglichen Kartenserver des Landesamtes [U8] gegeben. 

 

4.2.1 Geologie (Basis GK 50) 

Da das geologische Ausgangssubstrat eine der Grundlagen der bodenbildenden Faktoren bildet, 
wird im hier vorliegenden Kapitel ein kurzer Überblick über die Geologie im Bereich des geplan-
ten Windparks gegeben. 

Die geologische Karte von Baden-Württemberg [U8] weist für den Untergrund des Untersu-
chungsgebiet im Bereich der geplanten Windenergieanlagen WEA 1 und WEA 2 nördlich von 
Aitrach das Anstehen von tertiären sandigen Wechsellagerungen der Oberen Süßwassermo-
lasse (tOS) aus dem Miozän aus. Diese sind zum Teil überdeckt von Mindel-Deckenschotter 
(qpODM), Verwitterungs-/Umlagerungsbildung (qum), und Lösslehm (Lol). 

Die Lage der Windenergieanlagen ist unter Berücksichtigung der Geologischen Karte [U8] in der 
Anlage 2.2 dargestellt und wird in Abbildung 4.1 zum Überblick aufgeführt:  

 

Abbildung 4.1 Geologische Übersichtskarte mit Darstellung der Anlagenstandorte 
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4.2.2 Böden (Basis BK 50) 

Zur Erfassung und Bewertung des Schutzgutes Boden im Bereich der geplanten Flächenbau-
werke wird die Bodenkarte von Baden-Württemberg [U8] ausgewertet. Die Lage der Untersu-
chungsbereiche ist auf Grundlage der o. g. Kartenwerke in der Anlage 2.1 detailliert mit den ge-
planten Flächenbauwerken dargestellt und in Abbildung 4.2 skizziert.  

 

Abbildung 4.2 BK50 Bodenkundliche Einheiten mit Darstellung der Anlagenstandorte [U8] 

 

Ergänzend zu den Auswertungen der Kartenwerke wurden im Untersuchungsgebiet anhand der 
durchgeführten Kartierungsarbeiten die tatsächlich angetroffenen Bodenverhältnisse kleinräumig 
verifiziert und spezifiziert und mit den literarischen Grundlagen abgeglichen. 

Die bodenkundlichen Ansprachen der Pürckhauer-Sondierungen sind als Anlage 3.1 beigefügt 
und in Anlage 3.2 als Fotodokumentation dargestellt. 

Im Folgenden werden die im Untersuchungsgebiet vorherrschenden Bodentypen in Anlehnung 
an die Bodenkundliche Kartieranleitung KA5 [U1] beschrieben und Hinweise zur voraussichtlich 
vorliegenden Verdichtungsempfindlichkeit gegeben. 

Gemäß den Angaben der Bodenkarte 1:50.000 [U8] sowie den Ergebnissen aus den Kartierar-
beiten treten im Untersuchungsgebiet vorherrschend folgende (Haupt) - Bodentypen auf:  
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Parabraunerde 

Die Parabraunerde gehört nach [U12] zur Bodenklasse der Lessivés, die sich durch eine verti-
kale Tonverlagerung auszeichnet. Die Profile weisen in der Regel mäßige bis deutliche Unter-
schiede in der Bodentextur der einzelnen Schichten auf. Unter einem krümeligen, geringmächti-
gen, humosen „Ah-Horizont“ folgt ein humusarmer, fahlbrauner „Al-Horizont“ (Lessivierungshori-
zont). Der darunter anstehende Tonanreicherungs-Horizont (Bt) sollte ab 0,8 m unter der Gelän-
deoberfläche beginnen und weist eine tiefbraune Farbe und ein Subpolyeder- bis Prismenge-
füge auf. Die Tonanreicherungen sind als feine Tonbeläge an den Aggregatoberflächen in der 
Regel optisch wahrnehmbar. 

Die im Untersuchungsgebiet angetroffenen Parabraunerden weisen auf Grund des überwiegend 
tonschluffigen Ausgangssubstrats eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit auf. 

Braunerde 

Braunerden wurden im Zuge der ergänzenden Erkundungen nicht angetroffen, können jedoch 
in Nahbereichen als Subtypen auftreten und weisen in der Regel einen humosen Ah-Horizont 
mit einer Mächtigkeit unter 0,4 m über dem für Braunerden charakteristischen Bv-Horizont auf. 
Der Übergang ist oft gleitend. Den Bv-Horizont kennzeichnen deutliche Verwitterungsmerkmale 
durch Verbraunung und Verlehmung von Silikaten und eine gleichmäßige braune Farbe in Folge 
von feinverteilten Eisenoxiden. Nach [U1] kann der Bv-Horizont bis in eine Tiefe von bis zu 1,5 
m reichen, wo in der Regel der C-Horizont folgt. 

Abhängig vom Feinkornanteil weisen Braunerden eine mittlere bis hohe Verdichtungsempfind-
lichkeit auf. 

Pseudogley 

Pseudogleye gehören zur Bodenklasse der Stauwasserböden mit einer zeitweisen Vernässung 
durch gestautes Oberflächenwasser. Unter einem Ah-Horizont beginnen innerhalb von 0,4 m un-
ter GOK die charakteristischen S-Horizonte in Form des Sw- (zeitweise wasserführend) und 
dem darunter anstehenden Sd-Horizont (wasserundurchlässig / dicht). Hierbei sind redoximor-
phe Merkmale wie Bleichung, Marmorierung sowie die Bildung von Eisen- und Mangan-Konkre-
tionen kennzeichnend. 

Aufgrund des Stauwassereinflusses weisen die Pseudogley-Böden in der Regel eine hohe bis 
sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit auf. 
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4.2.3 Daten aus den Handsondierungen 

Gemäß [U2] ist in der Planungsphase bei der Erstellung des Bodenschutzkonzeptes die Erfas-
sung und Bewertung des bodenkundlichen Ausgangszustandes mit Berücksichtigung eines  
Mindestdatensatzes notwendig. Um den in DIN 19639 geforderten Mindestdatensatz mit  
Angaben zu 

· Mächtigkeit Ober- und Unterboden 

· Bodenart Feinboden 

· Grobbodenart 

· Gehalt an organischer Substanz (Humusgehalt) 

· Kalkgehalt (Carbonattest mittels HCL) und 

· Einfluss von Grundwasser und Staunässe 

bereit zu stellen, wurden seitens CDM Smith am 15.02.2024 im Untersuchungsbereich der ge-
planten Windkraftenergieanlage folgende Untersuchungen durchgeführt: 

· 5 Pürckhauer-Sondierungen bis max. 0,85 m unter GOK  

 

4.2.4 Laborversuche 

Im Rahmen der durchgeführten Sondierungen mit dem Pürckhauer-Handbohrstock wurden aus 
ausgewählten Bodenschichten Proben entnommen, in luftdichten Bechern gelagert und labor-
technisch untersucht. Die Entnahmestellen und -tiefen der Proben sowie die jeweils durchge-
führten Laborversuche sind der nachfolgenden Tabelle 4.1 zu entnehmen. Die Prüfberichte der 
bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind in Anlage 4 zusammengestellt. 

Folgende Untersuchungen wurden im Untersuchungsbereich durchgeführt: 

Tabelle 4.1 Übersicht der untersuchten Bodenproben mit Ergebnisdarstellung  
Wassergehalte 

Windkraftanlage 
(WEA) 

Pürckhauer-
Sondierung 

Entnahme-
stelle 

Entnahme- 
tiefe  

von - bis Bodentyp 

Bestimmung des  
Wassergehalts 

DIN EN ISO 17892-1 

   [m u. GOK]  [%] 

WEA 1  PS 1 Standort 0,15 – 0,4 Parabraunerde 54,5 

WEA 1 PS 2 Standort 0,15 – 0,35 Parabraunerde 24,8 

WEA 2 PS 1 Standort 0,1 – 0,2 Parabraunerde 36,0 

WEA 2 PS 2 Standort 0,1 – 0,25 Parabraunerde 38,5 

WEA 2 PS 3 Standort 0,1 – 0,3 Parabraunerde 24,1 



 
Proj.-Nr.: 294506, Bericht-Nr. 01: Bodenschutzkonzept Windpark Aitrach 
20240327be-a_294506-01_Bodenschutzkonzept_Windpark_Aitrach.docx Seite 18/29 

4.3 Bodenbezogene Bewertung und Wirkfaktoren 

4.3.1 Vorbemerkungen 

Nachfolgend werden die gemäß Kapitel 4.2 erhobenen, bodenbezogenen Daten bewertet und 
die Wirkfaktoren dargestellt. Die Erfassung und Bewertung der Bodenfunktionen und Empfind-
lichkeiten erfolgen auf Basis der Recherche in den Kartenwerken [U8] und der vorliegenden La-
bor- und Sondierergebnissen. 

Die bodenschutzfachliche Bewertung der Ergebnisse soll für die temporär und dauerhaft genutz-
ten Einwirkbereiche (siehe Ausführungen zu den Wirkflächen/ -orte/ -bereichen im Baufeld in 
Kapitel 3.2) erfolgen. 

Gemäß den vorstehenden Erläuterungen ergeben sich für die nachstehenden Auswertungen fol-
gende Flächenbereiche, die gesondert betrachtet werden: 

1. Temporär in Anspruch genommene Flächen 

2. Temporär befestigte Flächen 

3. Dauerhaft befestigte Flächen 

4. Weitere bauzeitliche Nutzflächen (Mietenlager und BE-Flächen) 

In Tabelle 4.2 werden für die vorgenannten Flächenbereiche die jeweilige Inanspruchnahme und 
somit die Betroffenheit des Schutzgutes Boden zur überschlägigen Bilanzierung aufgeführt. 

Den aufgeführten Flächen- und Massenangaben liegen die digital zur Verfügung gestellten 
Grundlagendaten [U13] der zwei WEA in gerundeter Form zu Grunde.  

Für den Oberbodenabtrag wurde im Zuge der Bilanzierung eine mittlere Mächtigkeit des Ah-Ho-
rizonts von 0,2 m berücksichtigt. 

Tabelle 4.2 Übersicht Bilanzierung Flächenbereiche / Aushubvolumina Oberboden pro WEA 
(gerundet) 

Teilfläche 
Oberbodenabtrag 

für eine WEA 
[m³] 

Oberbodenabtrag 
gesamt 

[m³] 

Arbeitsbereich Gesamtfläche 1.940 3.880 

davon dauerhaft gerodet / dauerhaft befestigt 600 1.200 

davon dauerhaft gerodet / temporär befestigt  320 640 

davon temporär gerodet / unbefestigt 180 360 

davon temporär gerodet / temporär befestigt 840 1.680 
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4.3.2 Standörtliche Verdichtungsempfindlichkeit 

Bei einer Beanspruchung im Rahmen von Baumaßnahmen sind alle anstehenden Böden gemäß 
DIN 19639 [U2] mehr oder weniger verdichtungsgefährdet. Die Verdichtungsempfindlichkeit 
nimmt in der Regel mit steigenden Ton-, Schluff und Humusgehalten zu und lässt sich auf 
Grundlage des im Zuge der Grundlagenerfassung erhobenen Mindestdatensatzes bewerten. 
Gemäß [U2] sind Sandböden, deren Ton- und Schluffgehalt unter 15 % Massenanteil und deren 
Humusgehalt unter 8 % Massenanteil liegen und Böden mit über 75 % Grobbodenanteil (Korn-
fraktion < 2 mm nach DIN 4220) oder bereits schadverdichtete Böden nicht oder nur gering ver-
dichtungsgefährdet. 

Folglich sind die im Projektgebiet zu erwartenden Parabraunerde-Böden als sehr verdichtungs-
empfindlich einzustufen.  

 

4.3.3 Aktuelle Verdichtungsempfindlichkeiten sowie Grenzen der Befahrbarkeit und 
Bearbeitbarkeit 

Ergänzend zu den in Kapitel 4.3.2 beschriebenen standörtlichen Verdichtungsempfindlichkeiten 
sind gemäß DIN 19639 [U2] insbesondere die witterungsbedingten Verdichtungsempfindlichkei-
ten zum Zeitpunkt der Bauausführung relevant. Hierbei ist nicht nur der aktuelle Wassergehalt 
des Bodens, sondern auch die Wasser-/ Saugspannung (die Kraft, mit der das Wasser im Bo-
den gebunden ist) ausschlaggebend. 

Folgende Faktoren sind bei einer Bewertung der aktuellen Verdichtungsempfindlichkeit zu be-
rücksichtigen: 

· aktuelle Bodenfeuchte, Konsistenz bzw. Wasser-/ Saugspannung im Wirkungsbereich 
des Bauvorhabens (z.B. Tiefenwirkung der Erdarbeiten und Baufahrzeuge und aktuelle 
Tiefenlage des Grundwassers beim Bodenabtrag) 

· die Wirkungsstärke (spezifischer Bodendruck, Häufigkeit der Belastungen,  
Scherwirkungen). 

Die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit der Böden ist nach DIN 19639 [U2] hinsichtlich ihrer 
aktuellen Konsistenz, Bodenfeuchte und/oder der Saug-/Wasserspannung einzustufen und zu 
bewerten (siehe Tabelle 4.3). 
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Tabelle 4.3 Aktuelle Verdichtungsempfindlichkeiten sowie Grenzen der Befahrbarkeit von 
Böden in Abhängigkeit von Konsistenzbereichen und Bodenfeuchte, aus [U2] 

 

Eine Bewertung bodenverträglicher Kontaktflächendrücke in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte 
und der abzustützenden Gesamtgewichte kann mit Hilfe von Bild 2, DIN 19639 (siehe Abbildung 
4.3) erfolgen. 

In den Konsistenzbereichen steif und steif-halbfest kann eine Bewertung der bodenverträglichen 
Kontaktflächendrücke in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte und der abzustützenden Gesamt-
gewichte mit Hilfe von Abbildung 4.3 erfolgen. 

Bei witterungsbedingtem Wechsel der Bodenfeuchte/Konsistenz ist die Einstufung und Bewer-
tung der aktuellen Verdichtungsempfindlichkeiten der Böden gemäß [U2] zu wiederholen. 
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Abbildung 4.3 Nomogramm zur Ermittlung des maximal zulässigen Kontaktflächendruckes 
von Maschinen auf Böden, aus [U2] 

 

Anhaltend wasserbeeinflusste Böden oder Böden mit hohen humosen Anteilen (z.B. Torfe) soll-
ten gemäß [U2] in diesem Zustand nicht befahren oder bearbeitet werden. Ist baubedingt eine 
Befahrung nicht zu vermeiden, sind ausreichend Maßnahmen zur Lastverteilung und/ oder vo-
rauseilende Bauwasserhaltungen vorzusehen. 

Für die geplante Errichtung der Windkraftenergieanlagen gilt es zwingend für den gesamten Be-
reich aufgrund der vorherrschenden Parabraunerden mit hohem Ton-Anteil gemäß den Aus-
wertungen in Abbildung 4.3 und den Angaben in [U2] weitergehende Maßnahmen wie z.B. das 
Anlegen von Baustraßen und befestigten Baustelleneinrichtungsflächen zu planen. Um witte-
rungsunabhängig zu sein, wird in allen befahrenen Bereichen grundsätzlich das Anlegen einer 
mineralischen Baustraße oder andere lastverteilenden Maßnahmen empfohlen. 
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4.3.4 Bodenlufthaushalt 

Gemäß DIN 19639 können durch Veränderungen des Bodenlufthaushaltes Beeinträchtigungen 
der natürlichen Bodenfunktionen und des aeroben Abbaus von organischer Bodensubstanz (Hu-
musabbau) hervorgerufen werden. Veränderungen des Bodenlufthaushaltes (Porenverteilung, 
Porenvolumina) können in Folge von Verdichtungen, die nicht mit geeigneten Maßnahmen ver-
mieden werden, auftreten. 

 

4.3.5 Erosionsgefährdung durch Wasser und Wind 

Bodenerosion erfolgt im Wesentlichen durch abfließendes Niederschlagswasser oder Wind und 
ist auf unbedecktem Boden wirksam. Ausgelöst wird Erosion durch Wasser bei erosionswirksa-
men Niederschlagsereignissen, die zum einen durch das Auftreffen der Tropfen (sog. splash 
erosion) und zum anderen durch die Energie des Abflusses an der Oberfläche gelöst und an-
schließend einem Gefälle folgend transportiert werden. Die Erosion durch Wind betrifft haupt-
sächlich Bodenarten mit einem hohen Feinsand-/ Schluffanteil oder aus der Hauptbodenart 
Feinsand oder Schluff. 

Zur Abschätzung der potenziellen Erosionsgefährdung wird die Karte der Erodierbarkeit auf 
Grundlage der Bodenkarte BK 50 und unter Berücksichtigung des K-Faktors als Kenngröße für 
die Erosionsanfälligkeit einer Bodenart gemäß [U8] verwendet. 

 

Abbildung 4.4 BK50 Erodierbarkeit (K-Faktor) LGRB mit Darstellung der Anlagenstandorte 
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Um Fäulnisprozessen durch das im Zuge der Erstellung der Bodenmieten in den Mietenkörper 
aufgenommene sonstige Vegetationsgut vorzubeugen, gilt es nach Abstimmung mit der Boden-
kundlichen Baubegleitung bei einer Frischmasse von circa 2 kg/m² abzuwägen, das Vegetati-
onsgut ggf. aufzunehmen und ggf. abzutransportieren. 

 

5.3 Oberbodenabtrag 

Der Oberbodenabtrag ist zeitlich so zu planen, dass die Bauaktivitäten in möglichst trockenem 
Zustand erfolgen. Jahreszeitlich typische Witterungsverläufe und Niederschlagshäufigkeiten sind 
sofern möglich bei der längerfristigen Bauablaufplanung zu berücksichtigen.  

Beim Auftreten kurzfristig vorkommender Starkregenereignisse sind die Erdarbeiten zu unterbre-
chen und die einer Erosion direkt ausgesetzten und exponierten Flächen durch bautechnische 
Mittel oder durch ein angepasstes Aushubkonzept zu schützen. 

Die Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit nach DIN 19639 (Tabelle 4.3 in Kapitel 
4.3.3) sind zu beachten. 

Der Abtrag der Oberböden im Baufeld erfolgt generell rückschreitend mit Raupenbaggern. Ein 
mehrmaliges Befahren derselben Stellen ist zu vermeiden.  

Der Einsatz schiebender Fahrzeuge (Planierraupen) zur Herstellung des Planums ist nur bei 
entsprechenden Boden- und Feuchteverhältnissen und in Abstimmung mit der Bodenkundlichen 
Baubegleitung möglich.  

 

5.4 Bodentrennung 

Ober- und Unterboden werden getrennt ausgehoben, zwischengelagert und wieder eingebaut. 
Eine Vermischung von Oberboden- und Unterbodensubstraten ist zu vermeiden.  

Der Aushub von Ober- und Unterboden und des weiteren Untergrundes / Substrates ist strikt ge-
trennt zu lagern. Der Unterbodenaushub wird nur dann mehrfach getrennt, wenn unterschiedli-
che Anteile an organischen Bestandteilen und / oder eine signifikante Schichtung des Substra-
tes sowie unterschiedliche Carbonatgehalte vorliegen. 

Gleiches gilt für Liefer- und Fremdmaterial. 
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5.5 Bodenmieten 

Für die Zwischenlagerung und Lagerung von Böden sind während der Bauphase ausreichend 
Lagerungsflächen bereitzuhalten. Die Mietenlagerflächen sollten sich nicht in Muldenlage befin-
den und sollten wasserdurchlässig sein; die Bildung von Stauwasser ist zu vermeiden. Auf was-
serundurchlässigen Böden sind ggf. entsprechende Maßnahmen zum Ableiten von Nieder-
schlagswasser vorzusehen. 

Mietenhöhen gemäß DIN 19639 [U2]: Oberboden maximal 2,0 m, Unterboden maximal 3,0 m.  

Die Mieten sind standsicher zu gestalten und ausreichend fachgerecht zu profilieren, um Ober-
flächenwasser geordnet abzuleiten und ein Eindringen in das Mieteninnere zu vermeiden. 

Die Lagerung von Oberbodenmieten ist auf Oberboden und die Lagerung von Unterboden auf 
Unterboden vorzusehen. Alternativ sind ggf. Trennvliese einzusetzen.  

Zur Vermeidung von Vernässung, Erosion und zum Schutz gegen unerwünschten Aufwuchs ist 
bei einer Lagerungsdauer von über zwei Monaten eine geeignete Zwischenbegrünung der Mie-
ten (z.B. Luzern-Klee-Gras-Mischung) vorzusehen. 

Eine Befahrung von Bodenmieten oder eine Nutzung als Zwischenlagerfläche ist zu unterlassen. 

 

5.6 Einsatzgrenzen von Kettenfahrzeugen 

Die Einhaltung der Vorgaben gemäß den Anforderungen der DIN 19639 zur Vermeidung nach-
haltiger Schäden an Böden sind entsprechend den Angaben in Kapitel 4.3.3 und unter Berück-
sichtigung sämtlicher für den Einsatz geplanten Baumaschinen und mobiler Baukräne im Vorfeld 
der Baumaßnahme durch die Örtliche Bauüberwachung / Bodenkundliche Baubegleitung sicher 
zu stellen. 

Nach Prüfung des Ausgangssubstrates sowie der aktuellen Boden(feuchte)verhältnisse werden 
durch die Bodenkundliche Baubegleitung gegebenenfalls Vorgaben bzw. Beschränkungen be-
züglich des Maschineneinsatzes übermittelt.  

 

5.7 Einsatz von Radfahrzeugen 

Der Einsatz von Radfahrzeugen auf unbefestigten Bodenflächen ist nicht zulässig. Als Aus-
nahme gelten jedoch der Einsatz von forst- oder landtechnischen Fahrzeugen mit bodenscho-
nenden Niederdruckreifen z.B. im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Baufeldfreima-
chung, -vorbereitung), zur Tiefenlockerung im Rahmen der Rekultivierung sowie Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen nach Oberflächenwiederherstellung. 
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5.8 Witterungsbedingte Rahmenbedingungen der Bauaktivitäten 

Die Erdarbeiten sollen, wenn möglich, nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden, um die 
entstehenden Flur- und Aufwuchsschäden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bodenbefahrun-
gen außerhalb befestigter Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen sowie Bodenbewegun-
gen sind bis zu maximal steif-plastischer Konsistenz zulässig; nach ergiebigen Niederschlägen 
und bei Pfützenbildung sowie weicher / breiiger Konsistenz sind die Arbeiten einzustellen. 

Ebenso sollten die klimatischen Bedingungen im Jahresgang in die Bauablaufplanung nach 
Möglichkeit einbezogen werden.  

 

5.9 Anlegen von Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen 

Beim Anlegen von temporären Baustraßen und temporär befestigten Baustelleneinrichtungsflä-
chen sollte das aufzubringende Schottermaterial durch reißfestes Geotextil (besser Geokombi-
nationskunststoffe) nach Oberbodenabtrag vom Unterboden getrennt werden. Gleiches gilt auch 
für die Lagerung von grobem (steinhaltigem) Baumaterial. Bei der Verlegung sollte eine ausrei-
chende Überlappung der einzelnen Geotextilbahnen von ca. 0,5 m und eine seitliche Ausdeh-
nung (randlicher Überstand) von 1,0 m gewährleistet sein. Hierbei sind grundsätzlich Güte ge-
prüfte und qualitätsüberwachte Materialien zum Einbau freizugegeben. 

Diese mineralischen Schüttungen oder geeignete Lastverteilungsplatten sowie weitere Baustra-
ßenelemente sind vor Kopf einzubauen. Der Rückbau der Elemente erfolgt rückschreitend und 
rückstandsfrei. 

Der Baustraßenaufbau bzw. die Mächtigkeit der mineralischen Schüttungen ergibt sich aus den 
maximal zulässigen Bodenpressungen sowie den Anforderungen der ZTV E-StB 17. Die 
Baustraßen sollten für den Begegnungsverkehr mit einer ausreichenden Anzahl von befestigten 
Ausweichflächen dimensioniert werden. 

Auftretende Durchsackungen im Baustraßenaufbau sind schnellstmöglich zu beseitigen und die 
Baustraße gemäß den Anforderungen wiederherzustellen.  

Baustraßen, die ausschließlich aus Lastverteilungsplatten bestehen, sind vollflächig herzustellen 
und mit einer Überlappung von 0,5 m auszulegen. Im Falle des Einsatzes von koppelbaren, la-
gestabilen Lastverteilungsplatten ist eine Überlappung nicht notwendig; verrutschte Lastvertei-
lungsplatten sind zu korrigieren. Bei freiliegendem Boden im Bereich der Baustraße darf diese 
nicht mehr befahren werden. 

Aus bautechnischer und baulogistischer Sicht sowie aus Gründen der Unabhängigkeit der Bau-
maßnahme von Witterungseinflüssen ist ein Verzicht auf befestigte Baustraßen bei gering- bzw. 
verdichtungsempfindlichen Böden aus bodenschutzfachlicher Sicht nur unter optimalen 
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Randbedingungen (Bodenart, Konsistenz, Witterung etc.) und bei geeignetem Vegetationsbe-
wuchs - dichte, gut durchwurzelte Grasnarbe - in Erwägung zu ziehen. 

Auf Basis der in diesem Bericht gewonnenen Erkenntnisse ist die Herstellung von temporären 
Baustraßen direkt auf dem ungeschützten Oberboden nicht zu empfehlen. Hiervon ausgenom-
men sind Grünflächen mit dicht gewachsener Grasnarbe, ggf. im Zuge einer Vorbegrünung. 

Für die Errichtung der geplanten dauerhaft befestigten Flächen und Zuwegungen sind die gängi-
gen Regelwerke für den Straßenbau (u.a. ZTV E-StB 17) zu berücksichtigen. 

 

5.10 Anlagen von Kranflächen 

Grundsätzlich ist bei den geplanten Bauaktivitäten der Einsatz von Kränen vorgesehen. Die Be-
festigung der temporären Kran- und Kranauslegerflächen ist entsprechend den in Kapitel 5.9 
enthaltenen Angaben zur temporären Baustraße mittels mineralischer Schüttung oder Lastver-
teilungsplatten durchzuführen. Die Mächtigkeit der Schüttung bzw. die Ausführung der mobilen 
Baustraßen (Lastverteilungsplatten) ist entsprechend den Hersteller- und Nutzungsangaben des 
Krans zu dimensionieren und die ausreichende Tragfähigkeit des Untergrundes z.B. mittels stati-
scher Plattendruckversuche nachzuweisen. 

Im Falle ungünstiger Bodenbedingungen (lokal stark durchnässte Böden mit breiig-weicher Kon-
sistenz) sind ggf. im Vorfeld Sondermaßnahmen (z.B. in Form eines ausreichend dimensionier-
ten Schotterpolsters oder Einsatz von kombinierten Geogittern) zu ergreifen, um schädliche Bo-
denverdichtungen zu vermeiden (z.B. Einsinken des Gerätes). 

Für die Errichtung der geplanten dauerhaft befestigten Kranflächen sind zusätzlich zu den Her-
stellerangaben die gängigen Regelwerke für den Straßenbau (u.a. ZTV E-StB 17) zu berück-
sichtigen. 

 

5.11 Bauabfälle 

Eine Vermischung von Boden mit Bauabfällen bzw. Fremdstoffen jeder Art ist zu vermeiden. Ein 
Eintrag von Fremdmaterial (z.B. aus Straßenbauschotter, Drainagefiltermaterial, Kunststoffen, 
Asphalten etc. pp.) ist durch geeignete Trennmaterialien auszuschließen. Im Falle eines Fremd-
materialeintrages sind diese Bereiche zu entfernen. 
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5.12 Betankungsstellen 

Die Bereiche der Betankungsstellen der Baufahrzeuge sind durch geeignete Maßnahmen gegen 
ein Eindringen von ausgetretenem Kraftstoff in den Untergrund zu sichern. Gegebenenfalls kön-
nen für die Betankungsvorgänge versiegelte Bestandsflächen verwendet werden. 

 

5.13 Tieflockerungsarbeiten 

Die Art und der Umfang von eventuell erforderlichen Tiefenlockerungsarbeiten werden nach Ab-
stimmung der Bodenkundlichen Baubegleitung und dem Vorhabenträger vereinbart. Bei Bedarf 
sind erforderliche Tieflockerungsarbeiten mit geeigneten speziellen Lockerungsgeräten vorzu-
nehmen. Eine einfache Lockerung mit dem Heckaufreißer von Planierraupen ist in der Regel 
nicht geeignet. Die Art und Weise der Durchführung der Lockerung ist von den lokalen Standort-
verhältnissen abhängig. Bei Skelettböden mit geringem Anteil an Feinboden, deren Ton- und 
Schluffgehalt unter 15% (Massenanteil) und deren Humusgehalt unter 8% (Massenanteil) liegen 
(vgl. DIN18915 [U4]), besteht regelhaft kein Lockerungsbedarf. Reine Sandböden und lehmig-
sandige Böden können mit starren Lockerungsgeräten bearbeitet werden. Alle anderen Böden 
müssen regelhaft mit geeigneten Geräten dynamisch gelockert werden. 

 

5.14 Wiederherstellen der ursprünglichen Geländeoberkante 

Die Wiederherstellung der ursprünglichen Geländeoberkante / Oberbodenauftrag erfolgt eben-
falls bei trockenen Witterungsbedingungen vor Kopf bzw. seitlich von der Baustraße aus. Vor 
Beginn der Rekultivierung sind alle baubedingten Fremdstoffe (Baustraßen, Geotextilien, Schot-
ter, Abfälle u.a.) rückstandsfrei aus dem Baufeld zu entfernen.  

Mit Raupenbaggern ist eine möglichst gleichmäßige Vorlage des Oberbodens durchzuführen, 
um den Planieraufwand zu begrenzen. Das einfache Einplanieren der Oberfläche mittels Pla-
nierraupe nach erfolgtem, weitgehend gleichmäßigem Oberbodenneuauftrag ist zulässig. Grö-
ßere Steine und Blöcke sowie Fremdkörper sind abzulesen. 

Die Drainagesituation ist in Abstimmung mit den jeweiligen Flächeneigentümern bzw. Bewirt-
schaftern wiederherzustellen. 
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6 SCHLUSSBEMERKUNG 

Das vorliegende Bodenschutzkonzept basiert auf den öffentlich zur Verfügung stehenden 
Grundlagendaten und Kartenwerken [U8], der Geländekartierung sowie den einschlägigen tech-
nischen Regelwerken (u.a. DIN 19639 [U2], DIN 18915 [U4] und der KA5 [U1]) und den uns auf-
traggeberseitig zur Verfügung gestellten Unterlagen [U13]. 

Aufgrund der punktuellen Erkundungen sind Abweichungen der Bodenverhältnisse von den im 
Konzept enthaltenen Aussagen nicht auszuschließen. Eine sorgfältige Überwachung der Erdar-
beiten sowie eine laufende Überprüfung der angetroffenen Bodenverhältnisse mit der im Kon-
zept enthaltenen Angaben wird empfohlen. Im Bedarfsfall ist die Bodenkundliche Baubegleitung 
hinzuzuziehen. 

Wir weisen darauf hin, dass das vorliegende Bodenschutzkonzept im Zuge der weiteren Pla-
nungsschritte im Bedarfsfall nach Abstimmung mit den fachlich Beteiligten planerisch angepasst 
und fortgeschrieben wird, sodass ggf. noch zu tätigende Änderungen nicht ausgeschlossen wer-
den können. 

 
CDM Smith SE 
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 Foto Nr. 1: Sondierung WEA 1-PS 1 (0,0 m - 0,85 m) 

 

 Foto Nr. 2: Sondierung WEA 1-PS 2 (0,0 m - 0,75 m) 
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 Foto Nr. 3: Sondierung WEA 2-PS 1 (0,0 m - 0,8 m) 

 

 Foto Nr. 4: Sondierung WEA 2-PS 2 (0,0 m - 0,65 m) 
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 Foto Nr. 5: Sondierung WEA 2-PS 3 (0,0 m - 0,75 m) 
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